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Schriftliche Frage im April 2018

Arbeitsnummer 377

Sehr geehrte Frau Kollegin,

als Anlage übersende ich Ihnen die Antwort auf Ihre o. a. Frage.

Mit freundlichen Grüßen



Anlage

Schriftliche Frage im April 2018

Arbeitsnummer 377

Frage Nr. 377:
Wie viele Entgeltpunkte sind nach Kenntnis der Bundesregierung nach dem aktuellen
Rentenwert notwendig, um eine Nettorente oberhalb des durchschnittlichen Bruttobedarfs
der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen für einen Alleinlebenden (ohne
Mehrbedarfs, letzter verfügbarer Datenstand) zu erhalten, und welcher Bruttostundenlohn
(Arbeitnehmerbrutto) ist aktuell notwendig, um in zwölf Monaten Vollzeitarbeit
(= 38, 5 Arbeitsstunden pro Woche) eine Anzahl an Entgeltpunkten zu erreichen, die einem
Fünfundvierzigstel dieser Summe entspricht?

Antwort:

Der durchschnittliche Bruttobedarf von Empfängerinnen und Empfängern der

Grundsicherung im Alter, die außerhalb von Einrichtungen leben, beträgt 814 Euro (Stand

Dezember 2017). Um eine Nettorente oberhalb dieses Grundsicherungsniveaus zu

erhalten, werden aktuell 29,5 Entgeltpunkte benötigt. Um dies bei einer wöchentlichen

Arbeitszeit von 38,5 Stunden über 45 Jahre versicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg
zu erreichen, wäre aktuell rechnerisch ein Stundenlohn von 12, 63 Euro erforderlich. Diese

Betrachtung vernachlässigt allerdings die zusätzliche Altersvorsorge, mit der eine deutlich

höhere Gesamtversorgung erzielt werden kann.


